
 

 

 

 

 

 

 

Verhaltenscodex für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses des FEI 

 

 

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses des FEI sind ehrenamtlich tätig. Sie 

stellen ihre wissenschaftlich-technische Expertise als Gutachter in den Dienst der 

Industriellen Gemeinschaftsforschung. Ihre Hauptaufgabe besteht in der sachverständigen, 

vertraulichen, fairen und unparteiischen Begutachtung von Forschungsanträgen. 

 

1. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses sind ad personam vom Vorstand 

des FEI berufen. Sie handeln als unabhängige Personen und arbeiten in eigener Ver-

antwortung. 

2. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses verpflichten sich nach ihrer 

Berufung zu strikter Vertraulichkeit und Unparteilichkeit. Werden sie als Gutachter 

benannt und stehen sie direkt oder indirekt in Beziehung zu einem Antrag oder 

Forschungsvorhaben, so ist er/sie verpflichtet, diesen Umstand offenzulegen. 

3. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses sind für die ihnen zugesandten 

Evaluationsunterlagen verantwortlich. Alle Dokumente und elektronischen Dateien sind 

vertraulich zu behandeln und müssen entsprechend verwahrt werden. Die Unterlagen 

dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Nach Abschluss der Begutachtung 

sind Unterlagen und Dateien zu vernichten. 

4. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses dürfen sich nicht mit Antragstellern 

über deren Anträge austauschen oder vorliegende Anträge berichtigen. Rückfragen an 

die Antragsteller erfolgen ausschließlich über die Geschäftsstelle des FEI. Ergebnisse der 

Einzelbewertung dürfen nicht an den Antragsteller oder andere nicht autorisierte 

Personen weitergegeben werden. 

5. Entscheidungen zu unterschiedlich bewerteten Anträgen werden vom Wissenschaft-

lichen Ausschuss in seiner Gesamtheit getroffen und getragen. Diskussion und Voten 

sind vertraulich. 

6. Der Wissenschaftliche Ausschuss tagt in der Regel dreimal jährlich. Eine regelmäßige 

Teilnahme an den Sitzungen wird erwartet. 

 

 

 

Verpflichtungserklärung für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses des FEI 

Ich habe den o.a. Verhaltenscodex für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses zur 

Kenntnis genommen und bin mit dem Inhalt einverstanden. 

Kraft meiner Unterschrift verpflichte ich mich für die Dauer meiner Berufung zur Einhaltung 

des Verhaltenscodexes. 
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